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Unser Service für Sie:
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Schlossplatz 1
73765 Neuhausen auf den Fildern
Tel. 07158 1700-0
Fax: 07158 1700-77
info@neuhausen-fildern.de
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Wir sind für Sie da:

Montag, Dienstag, Donnerstag und 
Freitag 8.30 - 12.00 Uhr, dienstags 
zusätzlich 14.00 - 18.00 Uhr. Gerne 
können Sie einen Termin außerhalb 
der Öffnungszeiten vereinbaren.
Im Bürgerbüro  (Rathaus EG, Zi. 3) 
gelten verlängerte Öffnungszeiten: 
Montag ab 7.00 Uhr, Donners-
tag durchgehend 7.00 - 17.00 Uhr,  
mittwochs hat das Bürgerbüro ge-
schlossen.
Das Sekretariat des Bauhofes ist 
montags bis freitags von 08.00 - 
12.00 Uhr besetzt.

Bezugspreis Abonnement 
Amtsblatt:

Der Preis von „Neuhausen:aktuell“ 
beträgt pro Halbjahr 21,25 €.

Notrufnummern

Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst 
 112
Krankentransport  19222
Polizeinotruf  110
Polizeiposten Neuhausen 9516-0
Polizeirevier 
Filderstadt-Bernhausen 0711 70913
Wasserleitungsschaden 
 0800 3629447
EnBW Regional AG 
Service Neuhausen 07158 9019-0
Störungsannahme 
- Strom  0800 3629477
- Erdgas  0800 3629447

Wichtige Informationen

Wir sind für Sie da
Bitte vereinbaren Sie vor einem Be-
such im Rathaus nach Möglichkeit 
einen Termin. Termine für das Bür-
gerbüro und das Standesamt kön-
nen Sie auch online buchen. Den 
entsprechenden Link finden Sie auf 
unserer Homepage (www.neuhau-
sen-fildern.de) auf der Startseite in 
der rechten Spalte. Termine für das 
Bürgerbüro erhalten Sie auch unter 
den Durchwahlen 07158 1700-18, 
-19, -20 oder -21. Dienstags von 14 
bis 18 Uhr und am Donnerstagvor-
mittag von 7 bis 12 Uhr benötigen 
Sie im Bürgerbüro keinen Termin. 
Die Termine in den anderen Äm-
tern können Sie telefonisch oder 
per E-Mail mit dem für Ihr Anliegen 
zuständigen Mitarbeiter oder über 
den Empfang des Rathauses, Tel. 
07158 1700-0, vereinbaren.

Aktuelle Stellenausschreibungen
Bei der Gemeinde Neuhausen a.d.F. 
sind folgende Stellen zu besetzen:
•	 FSJ für das Schuljahr 2023/24
•	 Pädagogische Fachkräfte (w/m/d) 

für die Kindertagesstätte Alfred-
Delp-Weg

•	 Jugendbegleiter (w/m/d) für die 
Mozartschule

•	 Pädagogische Betreuungskräfte 
(w/m/d) für die Mozartschule

www.neuhausen-fildern.de/ 
gemeinde/aktuelle-stellenangebote

Informationen 
zum Mitteilungsblatt
In KW 52/2022 und 01/2023 er-
scheint kein Mitteilungsblatt. In  
KW 51 ist der Redaktionsschluss vor-
verlegt auf Montag, 19.12., 10 Uhr.

Fluglärmbeschwerden

Lärmschutzbeauftragter
Flughafen Stuttgart
Tel. 0711 72 249 351
(werktags 8 - 16 Uhr)
lsb@rps.bwl.de
Fax: 0711 78 28 51 99 29

Beschwerden über militärische 
Flugbewegungen: Department of 
the Army – Public Affairs Office
Tel. 07031 1534-62 oder -63

Veranstaltungen

10.12.: Musikverein, Weihnachts-
konzert, Egelsee-Festhalle
10.12.: Ev. Kirchengemeinde, Obe-
ruferer Christgeburtspiel, Ev. Kirche
11.12.: Ev. Kirchengemeinde, Kon-
taktschleife, Ev. Gemeindezentrum
11.12.: Musikschule, Ökumenisches 
Hausgebet, Ev. Gemeindezentrum
11.12.: Albverein, Waldweihnacht, 
Lehmgrube/Schloss-Scheuer
18.12.: Bürgertreff, Abschlussveran-
staltung Begehb. Adventskalender, 
Bürgertreff
18.12.: MGV/Feuchtes Eck, 
Krippenandacht, Liebfrauenkapelle
31.12.: Neuhauser Orgelkonzert-
Reihe, Silvesterkonzert, Kath. Kirche
06.01.: Ev. Kirchengemeinde, 
Gospelkonzert, Ev. Kirche
14.01.: NBN, Narrenbaum stellen, 
Schlossplatz
27.01.: NBN, Prunksitzung, 
Egelsee-Festhalle
28.01.: NBN, Prunksitzung, 
Egelsee-Festhalle
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Müllkalender 2023 werden ab Mitte Dezember verteilt
Die Firma ALBA Süd GmbH & Co. KG 
hat ihre Abfuhrpläne überarbeitet, 
Abfuhrtage und/oder Abfuhrwo-
chen geändert. Die Änderungen 
betreffen die Leerung der Restmüll- 
und Biotonnen im westlichen Kreis-
gebiet und der Papiertonnen im ge-
samten Landkreis.
Wenn der Abstand zum Jahreswech-
sel zwischen zwei Leerungen sehr 
groß wurde, wurden Sondertermine 
eingeschoben.

Ist der Abstand zwischen der letz-
ten Leerung 2022 und der ersten 
Leerung 2023 länger als üblich, darf 
entsprechend Zusatzmaterial dazu-
gestellt werden.
Der Müll-Kalender 2023 erscheint in 
der Kurzversion. Der Müll-Kalender 
2022 wird daher auch im Jahr 2023 
als Nachschlagewerk dienen. 
Die Verteilung an alle Haushalte des 
Landkreises wird Mitte Dezember 
beginnen und sollte bis Jahresende 

abgeschlossen sein.
Seit Mitte 2021 ist es möglich, über 
die Webseite des Abfallwirtschafts-
betriebs oder Abfall-App die Abho-
lung von Sperrmüll bzw. Kühl- oder 
Haushaltsgroßgeräten online zu be-
stellen, einschließlich der Expressab-
fuhr.
Alle wichtigen Informationen fin-
den Sie auch auf unserer Web-Seite 
www.awb-es.de und in der Abfall-
App.

WLB gastierte auf Einladung der Bücherei in Neuhausen

Bezauberndes Theater – sehr aufmerksame Zuschauerinnen 
und Zuschauer
„Großer Wolf & Kleiner Wolf“ heißt 
das Bilderbuch von Nadine Brun-
Cosme und Oliver Tallec. Die WLB 
zeigte in der Reihe „Lesekisten“ für 
Kindergartenkinder ab 3 Jahren das 
liebevoll gestaltet Bilderbuch als 
Bühnenvariante. 
Pantomime heißt das Zauberwort 
und rund 200 Kinder verfolgten in 
vier Vorführungen begeistert und 
sehr aufmerksam die Geschichte. 
Sie erzählt von einem großen Wolf, 
der mit seinem Dasein als einsamer 
Waldbewohner eigentlich ganz zu-
frieden ist – bis zu jenem Tag, als 
der kleine Wolf mit seiner Energie, 
seiner Fröhlichkeit und seiner Le-
benslust in sein Leben tritt. Erst ist 
der große Wolf skeptisch und zu-

Hallenschließung während der Weihnachtsferien
In den Weihnachtsferien sind die Mozart-Turnhalle , die Egelsee-Sporthallen  und die Egelsee-Festhalle vom 
21.12.2022 bis 08.01.2023 geschlossen.
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.
Ihre Gemeindeverwaltung

rückhaltend unbeholfen, dann öff-
net er sein Herz und teilt mit dem 
kleinen Wolf sein Zuhause. Plötzlich 

Störmeldung für die Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet
Die Gemeindeverwaltung bittet die Bürgerinnen und Bürger, Störungen der Straßenbeleuchtung im Ort dem Orts-
bauamt schriftlich, telefonisch (1700-41) oder per E-Mail an ordnungsamt@neuhausen-fildern.de rechtzeitig vor 
der nächsten Wartung zu melden.
Die nächste Wartung findet am Montag, den 19. Dezember 2022 statt.

Bitte hier ausschneiden
---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Am ................................... (Datum) habe ich festgestellt, dass eine Straßenleuchte defekt ist.

Genauer Standort der Leuchte: ...........................................................................................................................................

Absender, Telefon (für Rückfragen): ..................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

ist der kleine Wolf verschwunden 
und dem großen Wolf wird ganz 
bang. Natürlich taucht der kleine 
Wolf wieder auf – und die beiden 
freuen sich fortan aneinander und 
miteinander und überhaupt am Le-
ben. Die beiden Schauspieler Sophia 
Bauer und Stefan Lehmitz bringen 
diese Geschichte von Freundschaft, 
Mut und vom Glück, zu zweit zu 
sein fast ohne Worte auf die Bühne. 
Ihnen gelingt es vom ersten Mo-
ment an, die Kinder mitzunehmen, 
sie laden mit ihrem sehr klugen, 
bezaubernden und unprätentiösen 
Spiel dazu ein, Freundschaft, ge-
meinsames Sein und Teilen zu lie-
ben und zu leben.
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ANV organisierte stimmungsvollen und bestens besuchten Weihnachtsmarkt

„Rundum gelungen und schön“
Bei der Eröffnung durch den Chor der Mozart-
schule regnete es zwar, es wurde dennoch ein 
stimmungsvoller Auftakt zu einem sehr gut be-
suchten und fröhlichen Weihnachtsmarkt. „Wir 
freuen uns sehr, dass wir nach Corona wieder 
zusammen feiern können“, betonte Sarah Rubin 
von der ANV. Organisiert hat den Weihnachts-
markt auf dem Kirchplatz wieder ein engagier-
tes Team der Arbeitsgemeinschaft Neuhausener 
Vereine (ANV). Das Angebot war vielseitig und 
die Stände waren wunderbar geschmückt. Eine 
fachkundige Jury kürte die drei schönsten Stän-
de: Den ersten Platz belegte der Kindergarten 
Horber Wald, den zweiten der Stand Römer/
Lentzen und den dritten die Schellen-Peter. Na-
türlich war der Nikolaus immer wieder vor Ort 
und einige Programmpunkte setzten glanzvolle 
Höhepunkte. An allen Tagen belohnte ein fröh-
liches Publikum das Engagement aller vor Ort.
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Sterbefälle

Was tun bei Todesfällen?

Ist der Sterbefall innerhalb Neu-
hausens eingetreten, muss er beim 
Standesamt Neuhausen (Rathaus, 
Erdgeschoss, Zimmer 002) durch die 
Angehörigen oder das beauftragte 
Bestattungsinstitut angezeigt wer-
den. Bei auswärts Verstorbenen 
beim Standesamt des jeweiligen 
Sterbeortes. Außerdem muss ein To-
desfall beim Friedhofsamt (Rathaus, 
Erdgeschoss, Zimmer 003, Tel. 1700-
20) gemeldet werden.
Liegt der Sterbefall am Wochen-
ende, kann der Beerdigungstermin 
mit dem jeweiligen Pfarramt festge-
legt werden. Der Termin muss aber 
gleichzeitig mit dem Bestattungsin-
stitut Dörfler Bestattungen GmbH, 
Ernst-Sachs-Str. 2, 73207 Plochin-
gen, Tel. 07153 83670, abgespro-
chen werden.

Bereitschaftsdienste

Ärztliche Versorgung
im Notfall

Notfallpraxis und ärztlicher 
Hausbesuchsdienst

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
An den Wochenenden und Feierta-
gen und außerhalb der Sprechzei-
ten: Kostenfreie Rufnummer 116117
Montag bis Freitag, 9 bis 19 Uhr: 
docdirekt - Kostenfreie Online-
sprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten, nur für 
gesetzlich Versicherte unter 0711 - 
96589700 oder docdirekt.de
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist 
nicht mit dem Rettungsdienst zu 
verwechseln, der in medizinischen 
Notfällen unter der Rufnummer 112 
zu rufen ist.

Zentrale Notfallpraxis
für die Fildergemeinden
in der Filderklinik, Im Haberschlai 7,
Filderstadt-Bonlanden
am Freitag und vor Feiertagen 
16 - 23 Uhr,
am Samstag, Sonntag u. Feiertag 
8 - 23 Uhr.
Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Bringen Sie bitte Ihre Kranken-
versichertenkarte mit.

Kinder- und jugendärztlicher 
Bereitschaftsdienst

Zuständig ist die zentrale kinder- 
und jugendärztliche Notfallpraxis 
und die Notaufnahme für Kinder 

und Jugendliche am Klinikum Ess-
lingen, Hirschlandstraße 97, 73730 
Esslingen:
Montag bis Freitag: 19 bis 8 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag:
8 bis 8 Uhr (ohne Voranmeldung)

Der ärztliche Bereitschaftsdienst für 
Kinder und Jugendliche ist unter der 
kostenfreien Rufnummer 116117 zu 
erreichen.

Zahnärztlicher Notdienst

Samstag, Sonntag und an Feierta-
gen: Notfallpraxis der Kassenärztli-
chen Vereinigung Baden-Württem-
berg (KZVBW), Schlossstraße 74, 
70174 Stuttgart (ÖPNV: U-Bahn-Sta-
tion „Berliner Platz“ (Liederhalle) 
über U7 bis Hauptbahnhof und U14 
oder U29. Keine Terminvereinba-
rung möglich.

Augenärztlicher Notdienst

Kostenfreie Rufnummer 116117

HNO-ärztlicher Notdienst

Kostenfreie Rufnummer 116117

Frauenärztlicher Notdienst

Tel. 0711/3511993

Giftzentrale

Tel. 0761/19240

Tierärztlicher Notdienst

Der Bereitschafts-Notdienst ist zu er-
fragen unter Telefon 07022/2790692.

Bereitschaftsdienst  
der Apotheken

Dienstwechsel an Sonn- und Feierta-
gen um 8.30 Uhr

9.12.: Obertor-Apotheke,  
ES-Stadtmitte, Obertorstr. 41,  
Tel. 0711/3969580
Forum-Apotheke, S-Sillenbuch, 
Kirchheimer Str. 128,  
Tel. 0711/4791910
10.12.: Pliensau-Apotheke,
ES-Stadtmitte, Oberer Metzgerbach 2, 
Tel. 0711/356813
Garben-Apotheke, S-Plieningen, 
Wollgrasweg 17, Tel. 0711/4560020
11.12.: Rosenau-Apotheke,
ES-Oberesslingen, Plochinger Str. 81,
Tel. 0711/3154770
Laralex-Apotheke, S-Fasanenhof, 
Eichäcker 6, Tel. 0711/28040060
12.12.: Rathaus-Apotheke,  
Denkendorf, Friedrichstr. 6,  
Tel. 0711/344103
Park-Apotheke, S-Vaihingen,  
Waldburgstr. 23,  
Tel. 0711/73586330

13.12.: Apotheke am Theater, ES-
Stadtmitte, Küferstr. 2,  
Tel. 0711/2585960
Halden-Apotheke,  
L.-E.-Stetten, Weidacher Steige 20, 
Tel. 0711/791979

14.12.: Kronen-Apotheke,  
Neuhausen, Marktstr. 3,  
Tel. 07158/67000
Apotheke Kemnat,  
Ostfildern-Kemnat,  
Heumadener Str. 11,  
Tel. 0711/4586128

15.12.: Kosmas-Apotheke Mache, 
Ostfildern-Nellingen,  
Hindenburgstr. 10, Tel. 0711/343300
Hubertus-Apotheke, L.-E.-Musberg, 
Filderstr. 55, Tel. 0711/6997690

Sie können die Apotheken-Not-
dienste auch online erfragen: 
www.aponet.de

Müllkalender

Abfuhrtermine
Donnerstag, 8.12.:  
Restmüll 2- und 4-wöchentlich,
Donnerstag, 15.12.: 
Biotonne

Gelbe Säcke
Gelbe Säcke gibt es auch bei „Kreativ 
mit Hörz“/Poststelle, Schlossplatz 4.

Altpapiersammlung
Samstag, 28.1.2023. 
Es sammelt die Bürgergarde.

Reklamationen bei der Abfuhr/
Abholung von
- Bio- und Restmülltonnen:
Fa. ALBA Süd GmbH & Co. KG,
Tel. 0800 9312-526
- Gelben Säcken und Tonnen:
Fa. Remondis GmbH & Co. KG,
Tel. 0800 1223255
- Papiertonnen:
Fa. ALBA Süd GmbH & Co. KG,
Tel. 0800 9312-526

Öffnungszeiten Recyclinghof 
und Grünschnittsammelplatz 
bei der Kleingartenanlage 
(Zufahrt Schlossstraße)
Dienstag 15.00 – 18.00 Uhr
Freitag 15.00 – 18.00 Uhr
Samstag   9.00 – 12.00 Uhr

Sperrmüllanliefern ohne Wartezeit?
Ihr Abfallwirtschaftsbetrieb hilft 
gerne.
Tel. 0800 9312-526 oder
Tel. 0711 9312-526
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Verschenkbörse

Beitrag der Gemeinde zur  
Müllvermeidung
Wer gut erhaltene, gebrauchte 
Gegenstände verschenken möch-
te, kann dies per Post, per E-Mail 
(haas@neuhausen-fildern.de) oder 
telefonisch (07158/1700-0) Frau 
Haas im Rathaus mitteilen. Die ak-
tuellen Angebote können auch auf 
der Homepage der Gemeinde Neu-
hausen, www.neuhausen-fildern.de 
unter der Rubrik Bauen I Wohnen I 
Umwelt I Entsorgung I Verschenk-
börse abgerufen werden. Weitere 
Informationen erhalten Sie bei Frau 
Haas.
64   Marantz Surround Receiver, 

Modell SR5400, Tel. 3104
65   2 Rollatoren (1 massiver mit 

Körbchen und 1 einfacherer für 
die Wohnung), Tel. 64276

66   Kosmos – Experimentierkasten für 
Kinder 10+ „Chemisches Leuch- 
ten“, Kosmos – Chemielabor für 
Kinder 12+ „C 3000“, Tel. 62117

68   Panasonic TV, Diagonal 80 cm, 
Flachbild mit extra Reciver,  
Tel. 5607

69   Fahrbare Allwetter-Tischtennis-
platte, Tel. 3591

70  Klavier, Bj. Mitte 1960, Tel. 69306

Suchen & Finden

Wer auf der Suche nach gebrauch-
ten Einrichtungs- oder Gebrauchs-
gegenständen ist, kann sich gerne 
an das Rathaus, Frau Haas, wenden. 
Entweder schriftlich über haas@
neuhausen-fildern.de oder telefo-
nisch unter 07158 1700-0.

Wir veröffentlichen dann Ihre Suche 
über das Amtsblatt. Dabei wird le-
diglich die Suchbeschreibung publi-
ziert. Rückmeldungen zu Suchanfra-
gen nimmt Frau Haas entgegen und 
stellt anschließend den persönlichen 
Kontakt her.

Gesucht wird:
Ein Flachbildschirm-Fernseher

Fundsachen

Eigentumsansprüche können auf 
dem Fundamt bei Frau Haas, Zim-
mer 007, im Rathaus geltend ge-
macht werden.

•	 schwarze Daunenjacke
•	 silberfarbene Uhr
•	 RedMi Handy

Amtliche  
Bekanntmachungen

Einladung zur öffentlichen  
Sitzung des Technik- und  
Umweltausschusses

Am 13.12.2022 findet um 17:00 Uhr 
im Großen Sitzungssaal des Rat-
hauses eine öffentliche Sitzung des 
Technik- und Umweltausschusses 
statt. Hierzu lade ich Sie herzlich 
ein.

Tagesordnung:

1. Neubau von 5 seniorengerechten
Wohnungen mit 5 Stellplätzen 
- Marienstraße 22

2. Neubau von 3 Reihenhäusern 
und 6 Stellplätzen
- Marienstraße 22/1, 22/2, 22/3

3. Errichtung einer Fahrrad- und 
Mülleinhausung 
- Drosselweg 2

4. Starkregenrisikomanagement 
-  Geplante Maßnahmen im 

Bereich der Landwirtschaft
5. Sanierung Max-Eyth-Straße 

-  Beauftragung  
Nachtrag Planungsleistung

6. Verschiedenes

gez. Hacker
Bürgermeister

DAS NEUEBUCH IST DA

Das neue Buch hat einen
Umfang von 374 Seiten und
wurde im Vierfarbdruck mit
hochwertiger Fadenbindung
hergestellt. 

Es kostet 58 Euro - eine
schöne Geschenkidee für
Weihnachten. 

Sie erhalten das Buch am
Empfang des Rathauses und
bei der Konditorei Fuchs
(Kirchstraße 3).

Gemeinschaft für Heimatgeschichte

17. Dezember, 
9-12 Uhr:
Großer Buchverkauf
im Vereinsheim des
Musikvereins

An diesem Tag können
auch alle weiteren,
verfügbaren Bücher
erworben werden.

 

 

Anmeldung über die Homepage tsv-n.de / aktuelle Kurse 

 
11.01.2023 bis 08.03.2023  
immer mittwochs 
Die Kurse werden je nach Alter der Kinder in 
homogene Gruppen eingeteilt.  
 
Nichtmitglieder 72,- €    
Mitglieder 48,- €  
[6 Einheiten] 

Wann? 

N E N R 

 
TSV Gymnastikhalle 
 
Schlossstraße 47 
Neuhausen/Fildern 

U T 
NEUER KURS! 

Wo? 

Babys in Bewegung... mit allen Sinnen! 
„Babys in Bewegung" ist ein Kursprogramm für Babys im ersten 
Lebensjahr. Über Sinnes- und Bewegungsanregungen werden 
sowohl die psychosoziale als auch die geistige 
Entwicklung des Babys gefördert. 
 
Die Eltern lernen ihr Baby durch Bewegungsanregungen 
zu sensibilisieren und zu fördern. 
 
Für Kinder von 2-12 Monaten in kleinen,  
altersgerechten Gruppen mit Begleitung.  
 
 
Kursleitung: 
Kerstin Grühbaum-Kopp 
(Anerkannte Physiotherapeutin für Kinder) 



10 | Nummer 49 | Donnerstag | 08. Dezember 2022

Einladung zur öffentlichen  
Sitzung des Gemeinderates
Am 13.12.2022 findet um 17:30 Uhr 
im Großen Sitzungssaal des Rathau-
ses eine öffentliche Sitzung des Ge-
meinderates statt. Hierzu lade ich 
Sie herzlich ein.
Tagesordnung:

  1. Bekanntgabe Beschlüsse aus 
nichtöffentlicher Sitzung

  2. Wassergebührenkalkulation 
2023

  3. Abwassergebührenkalkulation 
2023

  4. 2. Änderung der Satzung über 
den Anschluss an die öffent-
liche Wasserversorgung und 
die Versorgung der Grundstü-
cke mit Wasser (Wasserversor-
gungssatzung - WVS) der Ge-
meinde Neuhausen a. d. F. vom 
24.11.2021

  5. 3. Änderung der Satzung über 
die öffentliche Abwasserbe-
seitigung (Abwassersatzung - 
AbwS) der Gemeinde Neuhau-
sen a. d. F. vom 24.11.2021

  6. Bebauungsplan „Landwirt-
schaft Burghof“, 1. Änderung
-  Erweiterung des Geltungs-

bereiches
  7. Jahresbau-Arbeiten 2023/2024 

- Vergabebeschluss
  8. Festsetzung der Nutzungsent-

gelte für die kommunalen Be-
treuungseinrichtungen in Neu-
hausen ab dem Kindergarten-/
Schuljahr 2023/24

  9. Feststellung des Rechnungser-
gebnisses 2021 der Musikschule 
Neuhausen e. V.

10. Zustimmung zum Haushaltsplan 
2023 der Öffentlichen Katho-
lischen Bücherei / Mediathek, 
Neuhausen a. d. F.

11. Zustimmung zum Haushalts-
plan 2023 der Musikschule Neu-
hausen e. V.

12. Zustimmung zum Haushaltsplan 
2023 des unter Trägerschaft des 
TSV stehenden Sportkindergar-
tens

13. Zustimmung zu den Haushalts-
plänen 2023 der unter Träger-
schaft der evangelischen Kirche 
stehenden Kindertagesstätten

14. Zustimmung zu den Haus-
haltsplänen 2023 der unter 
Trägerschaft der katholischen 
Kirchengemeinde stehenden 
Kindertagesstätten

15. Zustimmung zum Haushaltsplan 
2023 der unter der Trägerschaft 
des KEZ stehenden Kita „Nest-
häkchen“

16. Aktuelle Finanzentwicklungen
17. Verschiedenes
gez. Hacker
Bürgermeister

Anordnung eines Abbrennverbots 
für Feuerwerkskörper
Die Gemeinde Neuhausen auf den 
Fildern erlässt als Ortspolizeibehör-
de aufgrund von § 24 Abs. 2 der Ers-
ten Verordnung zum Sprengstoff-
gesetz (1. Spreng V) vom 30.01.1991 
(BGBl. I Seite 169), die zuletzt durch 
Artikel 20 des Gesetzes vom 25. Juli 
2013 (BGBl. I S. 2749) geändert wor-
den ist, folgende
Allgemeinverfügung:
1.  Das Abschießen und Abbren-

nen von Feuerwerkskörpern der 
Kategorie 2 (Kleinfeuerwerk, 
z.B. Raketen, Schwärmer, Knall-
körper, Batterien etc.) ist über 
das vom 02. Januar bis 31. De-
zember bestehende gesetzliche 
Abbrennverbot hinaus auch am 
31. Dezember 2022 (Silvester) bis 
01. Januar 2023 (Neujahr) im Be-
reich des Ortskerns Neuhausen, 
innerhalb der Umgrenzung von 
der Kreuzung Esslinger Straße/
Bahnhofstraße, Bahnhofstraße, 
Fleinsbachstraße, Schlossstraße, 
Schlossplatz, Ochsengarten, Let-
tenstraße, Kirchstraße, Kloster-
straße, Marktstraße und Kreuzung 
Bäderstraße/Entenstraße gültig. 
Der beigefügte Plan über den 
räumlichen Geltungsbereich ist 
Bestandteil dieser Allgemeinver-
fügung.

2.   Die sofortige Vollziehung der Nr. 
1 dieser Verfügung wird ange-
ordnet.

3.   Zuwiderhandlungen können 
nach § 46 Nr. 9 der Ersten Ver-
ordnung zum Sprengstoffgesetz 
in Verbindung mit § 42 Abs. 1 
Nr. 16 und Abs. 2 des Gesetzes 
über explosionsgefährliche Stof-
fe (Sprengstoffgesetz) mit ei-
ner Ordnungswidrigkeit bis zu 
50.000 € geahndet werden.

4.   Diese Allgemeinverfügung gilt 
gemäß § 41 Abs. 4 S. 4 Landes-
verwaltungsverfahrensgesetz 
(LVwVfG) an dem auf die öffent-
liche Bekanntmachung folgen-
den Tag als bekannt gegeben.

Begründung:
I.
Der Ortskern der Gemeinde Neu-
hausen auf den Fildern mit sei-
nen historischen Bauwerken wird 
in jeder Silvesternacht von vielen 
Menschen besucht, um den Jah-
reswechsel zu feiern. Gerade der 
Schlossplatz und Kirchplatz sind die 
Anziehungspunkte in der Silvester-
nacht. Dabei wird eine Vielzahl von 
pyrotechnischen Gegenständen der 
Kategorie 2 (Kleinfeuerwerke z.B. 
Raketen, Schwärmer, Knallkörper, 
Batterien etc.) abgefeuert und ab-
gebrannt. Immer wieder kommt es, 
auch aus angetrunkenem Übermut, 
zu einem leichtfertigen und unsach-

gemäßen Umgang mit diesen pyro-
technischen Gegenständen und zu 
einem erheblichen Gefahrenrisiko 
für Personen und die Bausubstanz 
der historischen Bauwerke.
Im Jahr 2014 verursachte der Brand 
in einem historischen Fachwerkhaus 
im Ortskern der Gemeinde Neuhau-
sen auf den Fildern einen hohen 
Sachschaden. Nur durch das schnelle 
Eingreifen der umliegenden Feuer-
wehren konnte verhindert werden, 
dass sich die Flammen weiter aus-
breiteten.
II.
Rechtsgrundlage für diese Anord-
nung ist § 24 Abs. 2 Nr. 1 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffge-
setz. Das Schutzobjekt einer solchen 
Anordnung sind Gebäude oder 
Anlagen, die besonders brandemp-
findlich sind. Das Schutzziel ist die 
Verhütung von Bränden durch py-
rotechnische Gegenstände der Ka-
tegorie 2. Die Anordnung darf sich 
räumlich nur so weit erstrecken, wie 
es die besonders brandempfindli-
chen Objekte erfordern.
In dem angefügten Plan stehen his-
torische Bauwerke von kultureller 
und kunsthistorischer Bedeutung. In 
den vergangenen Jahren wurde der 
Ortskern der Gemeinde Neuhausen 
auf den Fildern umfassend saniert. 
Hierbei wurden Renovationen und 
Freilegungen der einzelnen Fach-
werkhäuser durchgeführt.
Aufgrund der zum Teil engen Be-
bauung (im Bereich der Oberen 
Bachstraße) und der Beschaffenheit 
der Gebäude, welche zum größten 
Teil denkmalgeschützt sind, ergibt 
sich ein deutlich erhöhtes Risiko zur 
Entstehung eines Brandes als auch 
ein mögliches sehr großes potenti-
elles Schadensausmaß im Brandfall. 
Hierbei geht die Brandgefahr nicht 
in erster Linie von der Bauweise der 
Gebäude aus, vielmehr weisen die 
alten verschachtelten Häuser unver-
meidbar eine Vielzahl von Eintritts-
möglichkeiten für aufsteigende 
Feuerwerksraketen auf. Des Weite-
ren gestaltet sich der Löscheinsatz 
durch die Verschachtelungen als 
schwieriger zu erreichen.
Der Geltungsbereich der Allgemein-
verfügung umfasst den Ortskern 
der Gemeinde Neuhausen auf den 
Fildern. Aufgrund der Vielzahl der 
Einzelgebäude und geschützter 
Ensembles oder besonders brand-
empfindlichen Bereichen (Obere 
Bachstraße) und der geringen Ent-
fernung zwischen den Objekten, 
ist eine Freigabe bestimmter Plätze 
zum Abbrennen von Feuerwerks-
körpern nicht möglich.
Die Anordnung des Abbrennver-
bots ist geeignet, Schäden durch 
pyrotechnische Gegenstände der 
Kategorie 2 an der Bausubstanz 
der Gebäude mit historischer Bau-
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weise zu verhindern. Das Verbot 
erweist sich zudem als erforderlich, 
weil mildere Mittel zur Gefahren-
abwehr nicht in Betracht kommen. 
Schließlich ist das Abbrennverbot 
auch angemessen und beschränkt 
den angesprochenen Personenkreis 
nicht unzumutbar in dessen Rech-
ten. Es ist zu berücksichtigen, dass 
das Verbot nur geringfügig in das 
Recht auf die allgemeine Hand-
lungsfreiheit (Artikel 2 Abs. 1 GG) 
eingreift, während das geschützte 
Rechtsgut Eigentum (Artikel 14 GG) 
einen von der Verfassung wegen 
hohen Rang beansprucht. Bei der 
Abwägung der betroffenen Interes-
sen muss hierbei berücksichtigt wer-
den, dass das öffentliche Interesse, 
Sachschäden zu verhindern und die 
betroffenen Einwohner zu schützen 
höher zu bewerten ist, als das Indi-
vidualinteresse am Abbrennen von 
Feuerwerkskörpern. Des Weiteren 
muss berücksichtigt werden, dass es 
den Betroffenen nicht grundsätzlich 

untersagt ist Feuerwerkskörper ab-
zubrennen, sondern nur in dem be-
sagten Bereich. Feuerwerkskörper 
können auch auf anderen Straßen 
und Plätzen im Gemeindegebiet ab-
gefeuert und abgebrannt werden.
III.
Die sofortige Vollziehung wird im 
öffentlichen Interesse angeordnet. 
Die Anordnung beruht auf § 80 Abs. 
2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichts-
ordnung (VWGO) vom 13.03.1991 
(BGBl. I S. 686) in der zurzeit gülti-
gen Fassung. Nach dieser Vorschrift 
entfällt die aufschiebende Wirkung 
eines Widerspruchs in den Fällen, in 
denen die sofortige Vollziehung im 
öffentlichen Interesse angeordnet 
wurde. Der Abwehr von Gefahren, 
die durch das Abbrennen von pyro-
technischen Gegenständen ausge-
hen, kommt wegen der Bedeutung 
der Rechtsgüter ein besonderes 
Gewicht zu. Es ist daher im öffent-
lichen Interesse geboten, die sofor-

tige Vollziehung dieser Verfügung 
anzuordnen. Der Abwendung der 
Brandgefahr zum Schutz der histori-
schen Gebäude ist Vorrang zu geben 
gegenüber dem privaten Interesse 
des Einzelnen. Dabei überwiegt das 
Interesse der Eigentümerinnen und 
Eigentümer von Fachwerkhäusern 
oder sonstigen historischen Gebäu-
den, vor Brandgefahren, die durch 
das Abbrennen von pyrotechnischen 
Gegenständen entstehen, geschützt 
zu werden, gegenüber dem nur ge-
ringfügig eingeschränktem Vergnü-
gen (Individualinteresse), diese Ge-
genstände in der Silvesternacht in 
der Verbotszone abzubrennen.
IV.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung kann 
innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe beim Bürgermeisteramt 
Neuhausen auf den Fildern, Schloss-
platz 1, 73765 Neuhausen auf den 
Fildern, schriftlich oder mündlich 
zur Niederschrift Widerspruch ein-
gelegt werden. Der Widerspruch 
kann auch beim Landratsamt Esslin-
gen, Pulverwiesen 11, 73726 Esslin-
gen eingelegt werden.
Hinsichtlich der Anordnung der so-
fortigen Vollziehung kann gemäß § 
80 Abs. 5 WVGO beim Verwaltungs-
gericht Stuttgart, Augustenstraße 5, 
70178 Stuttgart, beantragt werden, 
die aufschiebende Wirkung des Wi-
derspruchs wiederherzustellen.
Ingo Hacker
Bürgermeister

Der Verband Region Stuttgart

lädt ein zur 18. Sitzung der Regi-
onalversammlung am Mittwoch,  
14. Dezember 2022, um 14.30 Uhr  im 
SSB-Veranstaltungszentrum Waldau- 
park, Friedrich-Strobel-Weg 4-6 in 
70597 Stuttgart.

Es ist folgende Tagesordnung 
vorgesehen:
Öffentlich:

TOP 1 Beschluss der Haushaltssat-
zung für das Jahr 2023 mit 
Haushaltsplan und mittel-
fristiger Finanzplanung

TOP 2 Beschluss über die institutio-
nelle Förderung für die Bio-
RegioSTERN Management 
GmbH

TOP 3 Ermächtigung des Ausschus-
ses für Wirtschaft, Infrastruk-
tur und Verwaltung zur No-
minierung für die Auswahl 
der Geschäftsführung der 
Wirtschaftsförderung Re-
gion Stuttgart GmbH (WRS)

TOP 4 Änderung der Satzung der 
Innovationspark Künstliche 
Intelligenz Baden-Württem-
berg eG i.G.

TOP 5 Verschiedenes
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Landkreis Esslingen  
Nachrichten

Fragen zum Thema Abfall?

Auskünfte für Bürger aus Neuhau-
sen zu Gebührenbescheiden, An-, 
Abmeldungen und Änderungen, 
Bestellung von Bio-, Restmüll- und 
Papiertonnen, Tel. 0711 9312-551.
Kundenberatung sowie Vereinba-
rung von Terminen für Vorträge 
oder Aktionen, Tel. 0800 9312-526 
oder  0711 9312-526.
E-Mail: service-awb@lra-es.de
Internet: www.awb-es.de

Online-Informationsveranstal -
tung zur Verbraucherinsolvenz 
Mitte Dezember

Am 14. Dezember 2022 um 18.00 Uhr 
bieten die Schuldnerberatungsstel-
len des Kreisdiakonieverbands, des 
Deutschen Roten Kreuzes und des 
Landratsamtes Esslingen eine Infor-
mationsveranstaltung zum Thema 
Verbraucherinsolvenzverfahren an.
Für viele überschuldete Menschen 
bietet das Verbraucherinsolvenzver-
fahren eine Chance, wieder schul-
denfrei einen Neuanfang starten zu 
können. Seit Ende 2020 dauert das 
Insolvenzverfahren nur noch drei 
Jahre, statt bisher bis zu sechs Jah-
ren. Es gelten neue Regeln im Ver-
fahren.
Bei der Veranstaltung werden Infor-
mationen gegeben, wie der Verfah-
rensablauf erfolgt, welche Voraus-
setzungen man mitbringen muss, 
welche Hürden zu meistern sind, 
mit welchen Kosten man rechnen 
muss und wie lange alles dauert.
Die Infoveranstaltung wird online 
übertragen und kann von zuhause 
verfolgt werden. Dazu werden eine 
stabile Internetverbindung und ein 
PC oder mobiles Gerät benötigt so-
wie eine E-Mailadresse zur Übersen-
dung der Teilnahmeinformationen.
Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine 
Anmeldungist bis spätestens 14. 
Dezember erforderlich bei der Dia-
konischen Bezirksstelle Kirchheim,  
Telefon 07021 92092-0,
E-Mail: dbz.ki@kdv-es.de.

Nachrüstungsfristen beim Betrieb
von Heizöltanks in Überschwem -
mungsgebieten beachten

Heizöltanks können bei Über -
schwemmungen oder Starkregen 
zu einer Gefahr für Umwelt und 
Gebäude werden. Darum erinnert 
das Landratsamt Esslingen an Re -
geln und Fristen für den Betrieb von 
Heizölverbraucheranlagen in Über -
schwemmungsgebieten.
Wird der Keller überflutet, können 
Heizöltanks durch den Druck des 

Wassers beschädigt werden, auf-
schwimmen oder umkippen. Heizöl 
ist leichter als Wasser und kann durch 
eindringendes Wasser aus dem Tank 
gedrückt werden. Rohrleitungen 
können abgerissen werden. Ausge-
tretenes Heizöl breitet sich auf Was-
serflächen schnell aus und kann gro-
ße Flächen verschmutzen. Wegen 
dieser Gefahren gelten für den Be-
trieb von Heizölverbraucheranlagen 
in Überschwemmungsgebieten be-
sondere gesetzliche Bestimmungen 
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 
und der Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen (AwSV).
Ob sich der eigene Heizöltank in 
einem Überschwemmungs- oder 
Risikogebiet befindet, kann man 
auf den vom Land veröffent-
lichten Hochwassergefahrenkar-
ten im interaktiven Dienst „Um-
welt-Daten und -Karten Online“  
(UDO) unter www.udo.lubw.baden-
wuerttemberg.de prüfen.

Fristen für hochwassersichere 
Nachrüstung
In „festgesetzten Überschwem-
mungsgebieten“ ist seit Anfang 
2018 der Bau neuer Ölheizungen 
verboten, bestehende Anlagen müs-
sen bis 5. Januar 2023 hochwasser-
sicher nachgerüstet werden. Steht 
die Heizölverbraucheranlage in ei-
nem „Risikogebiet außerhalb von 
Überschwemmungsgebieten“, ist 
die Nachrüstung bis zum Jahr 2033 
erforderlich. Wird eine neue Anlage 
gebaut oder eine bestehende we-
sentlich verändert, muss sofort für 
die notwendige Hochwassersicher-
heit gesorgt werden. Maßgeblich 
für die Hochwassersicherheit der 
Tankanlage ist der relevante Hoch-
wasserstand auf dem Grundstück 
bzw. am Gebäude. Es gibt verschie-
dene Optionen, z.B. das Aufstellen 
des Tanks oberhalb des relevanten 
Hochwasserstandes, bauliche Maß-
nahmen, die das Wasser von der 
Tankanlage fernhalten oder den 
Einbau zugelassener Heizöltanks 
mit vorschriftsmäßiger Sicherung 
gegen Aufschwimmen.

Anzeigepflicht
Jeder Neubau oder wesentliche 
Umbau der Anlage und die hoch-
wassersichere Nachrüstung in Über-
schwemmungsgebieten ist beim 
Landratsamt anzeigepflichtig. Wird 
die fristgerechte Nachrüstung nicht 
beachtet, kann dies im Schadensfall 
schwerwiegende finanzielle Folgen 
haben, da eventuell der Versiche-
rungsschutz erlischt und/oder ein 
Bußgeld zu zahlen ist. Wer eine 
Heizölverbraucheranlage betreibt, 
ist verpflichtet, sich über die jeweils 
aktuellen Anforderungen zu infor-
mieren.

Vorkehrungen für Hochwasser 
durch Starkregenereignisse treffen
Weil auch es auch außerhalb von 
Überschwemmungs- und Risikoge-
bieten durch Starkregenereignis-
se zu einem Hochwasser kommen 
kann, haben einige Städte und Ge-
meinden im Landkreis Starkregen-
gefahrenkarten zur Ausweisung 
gefährdeter Gebiete erstellt. Die 
gesetzlichen Regelungen zum Be-
trieb von Heizölverbrauchsanlagen 
gelten zwar nicht für Überflutungs-
flächen, die in Starkregenkarten 
dargestellt sind. Aufgrund einer all-
gemeinen Sorgfaltspflicht und zur 
Schadensvorsorge sind entsprechen-
de Sicherungsmaßnahmen auch 
hier sinnvoll.
Weitere Infos
Informationen zur Eigenvorsorge 
bei Hochwasser und Starkregen-
ereignissen gibt es unter www.
hochwasser.baden-wuerttemberg.
de/buergerinnen-und-buerger-vor-
dem-hochwasser.
Fragen zur hochwassersicheren 
Nachrüstung beantworten lokale 
Fachbetriebe und Sachverständige 
für die Überprüfung von Heizölver-
braucheranlagen nach der AwSV. 
Für Fragen zur Anzeigepflicht wen-
det man sich an das Landratsamt 
Esslingen, Amt für Umweltschutz, 
Telefon 0711 3902-42423, umwelt-
schutz@lra-es.de.

Standesamtliche  
Mitteilungen

■■ Geburten

Pepe Toni, Sohn von Leni und Max 
Kipp, Gartenstraße 1/1, Neuhau-
sen auf den Fildern, geboren am 
15.11.2022 in Esslingen am Neckar.

Mats Lägeler, Kind von Jessica  
Lägeler geb. Braunmüller und Stef-
fen Lägeler, geboren am 25.10.2022.

■■ Eheschließungen

Alina Frei geb. Weiß und Tobias 
Frei, am 02.12.2022.

■■ Sterbefälle

Karin Novak geb. Mader, Im Hol-
der 3, Neuhausen auf den Fildern,  
85 Jahre alt.
Irmgard Juliana Fischer geb. Renz, 
Burgstraße 14, Neuhausen auf den 
Fildern, 91 Jahre alt.
Elfriede Bolz geb. Steidinger, Alb-
straße 8, Neuhausen auf den Fil-
dern, 75 Jahre alt.
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Jubiläen

■■ Geburtstage

14.12. Karl-Heinz Waach, 70 Jahre

Gemeinderat und Gemeindeverwal -
tung gratulieren herzlich!

Ende der amtlichen 
Bekanntmachungen

Soziale Dienste

Beratungsstelle für Ältere und  
pflegebedürftige Menschen und  
ihre Angehörigen

Die Beratungen sind umfassend, neutral 
und kostenlos. Wir wollen Sie dabei un-
terstützen, sich zu orientieren und die 
richtige Auswahl zu treffen, die individu-
ell zu Ihrem Bedarf und zu Ihrer Lebens-
situation passt.

Sie erhalten Informationen
-  zur Versorgungsstruktur und zu Unter-

stützungsangeboten vor Ort
-		rund	 um	 die	 Pflege	 und	 altersspezifi-

sche Situationen
-		zu	Leistungen	der	Pflege-	und	Kranken-

kassen
-  zu den sozialen Diensten am Ort und im 

Landkreis
-	zur	Pflege	zu	Hause
-  über teilstationäre und stationäre Hilfen
- über Wohnformen im Alter

Die	 Beratungen	 finden	 dienstags	 von	
14.30 bis 17.00 Uhr, im Rathaus, EG, Zim-
mer 001, Schlossplatz 1, 73765 Neuhau-
sen auf den Fildern, statt.

Bitte beachten Sie:
Beratungsgespräche sind nur mit einer 
festen Terminvereinbarung möglich.
Ihre Ansprechpartnerin ist Birgit Kolb.
Tel. 0173 3482658 oder 07158 1700-16
E-Mail: 
beratung.pflege@neuhausen-fildern.de

Pflegestützpunkt
Information, Beratung, Vermittlung bei 
Hilfe- und Pflegebedürftigkeit und zur 
Vorsorge im Alter
Rathaus Denkendorf, Furtstraße 1, 
Zimmer 1.10
Ronja Habermann, Tel. 0711 3902-43639, 
E-Mail: habermann.ronja@lra-es.de
Erreichbarkeit: Montag bis Freitag
Termine nach Vereinbarung: 
Montag, Donnerstag, Freitag

Deutsches
Rotes Kreuz
Ortsverein Neuhausen
Notfallnummern:
Notruf
Rettungsdienst/Feuerwehr  112
Polizei  110
Ärztlicher Notdienst  116 117
Giftnotruf 0761 19240

Bereitschaft, Jugendrotkreuz, 
Arbeitskreis:
Ausbildung in Erster Hilfe, Helfer vor Ort, 
Sanitätswachdienst bei Veranstaltungen, 
Bevölkerungsschutz, Jugendrotkreuz, Ar-
beitskreis, Blutspende.
Sie erreichen uns telefonisch über un-
seren Anrufbeantworter - wir rufen Sie 
schnellstmöglich zurück – oder Sie schrei-
ben uns eine E-Mail.
Telefon: 07158 65008
E-Mail: info@drk-neuhausen.de

Zu den Themen DRK-Hausnotruf, Betreu-
tes	Reisen,	Ambulante	Pflege	und	Menü-
service wenden Sie sich bitte an unseren 
DRK-Kreisverband Esslingen e.V. unter 
Tel.: 0711 39005-700.

Kirchliche
Sozialstation
Neuhausen
Beratung und Information, ambulante 
Alten-	und	Krankenpflege,	Hilfeleistung	
für	 Kranke	 und	 Pflegebedürftige,	 Ver-
mittlung	ergänzender	Hilfen	und	Pflege-
hilfsmittel.

Ökumenische Nachbarschaftshilfe
(stundenweise Hilfe bei akuten Notfällen 
in Familie und Haushalt) Sprechzeiten in 
der Geschäftsstelle Bäderstr. 1 – Oster-
tagshof (Eingang Entenstraße – Mühlen-
weg), 73765 Neuhausen

Öffnungszeiten
Montag – Freitag von 11 – 13 Uhr
Telefon: 07158 - 951403
Fax: 07158 – 951405
Mail: 
sozialstation-neuhausen@t-online.de
www.sozialstation-neuhausen.de

Außerhalb der Sprechzeiten erreichen Sie 
die Kirchliche Sozialstation Neuhausen 
und die Ökumenische Nachbarschaftshil-
fe telefonisch über den Anrufbeantwor-
ter (Tel. 07158 – 951403). Der Anrufbe-
antworter wird täglich in der Zeit von 8 
bis 20 Uhr vom diensthabenden Mitarbei-
ter regelmäßig abgehört. Falls erforder-
lich, werden Sie zurückgerufen.

Hospizdienst 
Ostfildern e.V.
Für die Beratung und Begleitung eines 
Menschen in der letzten Lebensphase 
und seiner Angehörigen stehen wir als 
Hospizdienst	 Ostfildern	 auch	 den	 Bür-
gern von Neuhausen zur Verfügung.

Wenn Sie sich unsicher sind, was in dieser 
Zeit wichtig und zu beachten ist, beraten 
wir Sie gern. In der Betreuung des Betrof-
fenen können wir Sie mit unseren Ehren-
amtlichen unterstützen und entlasten. 
Unser Dienst ist kostenfrei.
Kontakt: Tel. 0711-3415336

Freundeskreis für
Suchtkrankenhilfe
Wir treffen uns jeden Montag um  
19.30 Uhr im Evang. Gemeindezentrum 
in Neuhausen. Kontaktpersonen unseres 
Freundeskreises sind:
Günter Schweizer, Tel. 07158 61502
Bernd Duismann, Tel. 0173 3927042

www.freundeskreis-sucht-neuhausen.de

Denn es ist keine Schande, alkoholkrank 
zu sein, aber es ist eine Schande, nichts 
dagegen zu tun. Diskretion ist selbstver-
ständlich.

Sonstige Beratungsstellen

Kreisdiakonieverband  
im Landkreis Esslingen
Diakonische Bezirksstelle 
Filder

Die Diakonische Bezirksstelle Filder in 
Bernhausen berät und begleitet Men-
schen in schwierigen Lebenssituationen. 
Wir unterstützen Sie bei der Suche nach 
Lösungen und vermitteln Hilfen.
Die Beratung ist kostenlos, vertraulich 
und offen für alle Menschen, unabhän-
gig von Religion und Staatsangehörig-
keit.
Informationen zu unseren Beratungsan-
geboten	 finden	 Sie	 auf	 unserer	 Home-
page unter www.kdv-es.de
Wir beraten Sie gerne!
Vereinbaren Sie Ihren Termin bei uns te-
lefonisch oder schicken Sie eine E-Mail.
Kontakt:
Diakonische Bezirksstelle Filder
Falkenweg 1, Filderstadt-Bernhausen
Mo. – Fr. 9 – 12 Uhr, Tel. 0711 9979820
E-Mail: dbs.be@kdv-es.de

Schulkinderprojekt
Das	 Schulkinderprojekt	 unterstützt	 fi-
nanziell bedürftige Familien und deren 
schulpflichtige	Kinder.	Voraussetzung	für	
die Unterstützung ist der Nachweis eines 
geringen Einkommens. Anteilig werden 
die Kosten für Schulmaterial übernom-
men, gegen Vorlage des Kassenbons.
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns 
und lassen Sie sich beraten!
Kontakt:
Diakonische Bezirksstelle Filder
Falkenweg 1, Filderstadt-Bernhausen
Mo. – Fr. 9 – 12 Uhr: Tel. 0711 9979820
E-Mail: dbs.be@kdv-es.de

FED
Familienentlastender Dienst an Men-
schen mit Behinderung und ihren Ange-
hörigen, Falkenweg 1, 70794 Filderstadt-
Bernhausen, Tel. 0711 997982-20

Der FED ist ein Anbieter der offenen Be-
hindertenhilfe. Träger ist der Kreisdiako-
nieverband im Landkreis Esslingen. Wir 
unterstützen und beraten Familien im 
Alltag, die mit ihren geistig, körperlich 
oder mehrfach behinderten Angehörigen 
zusammenleben. Unser Einzugsgebiet 
umfasst Filderstadt, Leinfelden-Echter-
dingen und Neuhausen auf den Fildern. 
Wir bieten individuelle Hilfen, Inklusion 
und Assistenz, sowie Sport- und Freizeit-
gruppen, offene Treffs, Samstags-, Feri-
enbetreuungen und Übernachtungsfrei-
zeiten an. Beim FED sind überwiegend 
Ehrenamtliche und bürgerschaftlich En-
gagierte tätig, die für ihre Aufgabe ge-
schult werden. Wir freuen uns über wei-
tere Verstärkung. Für Interessierte bietet 
der FED ab September 2022 auch wieder 
Stellen für ein FSJ bzw. den Bundesfrei -
willigendienst an.  Ansprechpartnerin ist 
Anja Schlenker (Tel.: 0711 99798220).


